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Satzung 

Name, Sitz, Zweck, Geschäftsbereich 
 und Geschäftsjahr 

 
§ 1 

 
1. Der im Jahre 1906 gegründete Verein ist ein Versi-

cherungsverein auf Gegenseitigkeit und führt den Na-
men: 
 
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. 
 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Itzehoe. 
 

3. Der Verein betreibt alle Versicherungszweige in der 
Erstversicherung, jedoch die Lebens-, Kranken-, Kre-
dit- und Kautionsversicherung nur in der Rückversi-
cherung. In der Kraftfahrtversicherung werden nicht 
versichert die Wagnisse der Kraftfahrzeughersteller, 
des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks, Kraftom-
nibusse und Lehrlastkraftwagen. In den von ihm nicht 
betriebenen Versicherungszweigen kann der Verein 
den Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln. 
 

4. Das Vereinsgebiet ist das Inland und Ausland. 
 

5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

Bekanntmachungen 
 

§ 2 
 

Die Bekanntmachungen des Vereins werden in den öffentli-
chen Blättern veröffentlicht. 
 
 

Mitgliedschaft 
 

§ 3 
 
1. Die Mitgliedschaft entsteht mit dem Beginn oder mit 

dem aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erfolgten 
Übergang eines Versicherungsverhältnisses. Einen 
Versicherungsvertrag mit dem Verein können alle na-
türlichen und juristischen Personen abschließen. 
 

2. Die Mitgliedschaft erlischt mit der Beendigung des Ver-
sicherungsvertrages. Ausscheidende Mitglieder verlie-
ren alle auf der Mitgliedschaft beruhenden Rechte, sie 
haften jedoch für die Verbindlichkeiten des Vereins aus 
dem laufenden Geschäftsjahr. 
 

3. Der Verein kann auch Versicherungen zu festem Bei-
trag abschließen, ohne dass die Versicherungsnehme-
rinnen oder -nehmer Mitglieder des Vereins werden. 
Der Umfang derartiger Versicherungsabschlüsse darf 
jedoch 20 % der jährlichen Gesamtbeitragseinnahme 
nicht übersteigen. 

 
 
 
 
 

Die Organe des Vereins sind 
 

§ 4 
 

A. der Vorstand, 
B. der Aufsichtsrat, 
C. die Hauptversammlung. 
 
 

A. Der Vorstand 
 

§ 5 
 

1. Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen, die 
vom Aufsichtsrat bestellt werden. 
 

2. Der Vorstand leitet den Verein nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen, der Satzung und der vom 
Aufsichtsrat zu genehmigenden Geschäftsordnung. 
 

3. Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder 
ein Vorstandsmitglied mit einer Prokuristin oder einem 
Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 
 

4. Ein zur oder zum Vorsitzenden des Vorstandes bestell-
tes Vorstandsmitglied hat nicht die alleinige Entschei-
dungsbefugnis. Bei Stimmengleichheit im Vorstand 
gibt ihre oder seine Stimme den Ausschlag, es sei 
denn, der Vorstand besteht nur aus zwei Personen     
oder es nehmen nur zwei Vorstandsmitglieder an der 
Beschlussfassung teil. 

 
§ 6 

 
1. Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Auf-

sichtsrat einen Beirat gründen. 
 

2. Aufgabe des Beirates ist es, Vorstand und Aufsichtsrat 
auf Wunsch in wichtigen geschäftspolitischen Fragen 
zu beraten und zu unterstützen und den Versiche-
rungsgedanken in der Öffentlichkeit zu fördern. 
 

3. Die Mitglieder des Beirates werden vom Vorstand im 
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat berufen und abbe-
rufen; erneute Berufung ist zulässig. Ihre Amtszeit be-
trägt vier Jahre. 
 

4. Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Auf-
sichtsrat eine Geschäftsordnung für den Beirat erlas-
sen und setzt die Vergütung der Beiratsmitglieder fest. 
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Satzung 

B. Der Aufsichtsrat 
 

§ 7 
 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen. Von sei-

nen Mitgliedern werden vier gemäß § 189 Absatz 2 
Satz 1 Versicherungsaufsichtsgesetz durch die Haupt-
versammlung gewählt sowie zwei gemäß § 4 Absatz 1 
Drittelbeteiligungsgesetz durch die Belegschaft des 
Unternehmens. Gleichzeitig mit den ordentlichen Auf-
sichtsratsmitgliedern kann für ein bestimmtes oder für 
mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder ein Ersatz-
mitglied gewählt werden, das für die Dauer der restli-
chen Amtszeit des ausscheidenden ordentlichen Mit-
gliedes an dessen Stelle tritt. Zum Aufsichtsratsmit-
glied beziehungsweise Ersatzmitglied kann nur ge-
wählt werden, wer zum Zeitpunkt der Wahl das sieb-
zigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Gleiches 
gilt für die Wiederwahl. 
 

2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden bis zur Beendigung 
derjenigen Hauptversammlung gewählt, die über die 
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl 
beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem ge-
wählt wird, nicht mitgerechnet. Wird in Ermangelung 
eines Ersatzmitgliedes ein Aufsichtsratsmitglied an 
Stelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitgliedes ge-
wählt, so gilt sein Amt für den Rest der Amtsdauer des 
ausscheidenden Mitgliedes. Jedes Mitglied bzw. Er-
satzmitglied des Aufsichtsrates kann, sofern nicht ein 
wichtiger Grund zur fristlosen Niederlegung des Amtes 
berechtigt, sein Amt unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Vorstand niederlegen. 
 

3. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden und erste und zweite 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Scheidet im 
Laufe der Wahlperiode die oder der Vorsitzende oder 
eine oder einer der gewählten Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter aus ihrem oder seinem Amt aus, so hat 
der Aufsichtsrat innerhalb von sechs Monaten eine 
Neuwahl für die ausgeschiedene Person vorzuneh-
men. 
 

4. Die Hauptversammlung setzt die Vergütung der Mit-
glieder des Aufsichtsrates durch Beschluss fest.  
 

5. Alle Erklärungen des Aufsichtsrates werden namens 
des Aufsichtsrates von seiner oder seinem Vorsitzen-
den oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertre-
ter abgegeben. 

 
§ 8 

 
1. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen 

gefasst. Beschlussfassung in schriftlicher, Text-, fern-
mündlicher oder anderer gesetzlich zulässiger Form 
der Beschlussfassung ist zulässig, wenn kein Mitglied 
des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht. 
 

2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Der Aufsichtsrat 

fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der an-
wesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden, bei Wahlen das 
Los den Ausschlag. Die Art der Abstimmung bestimmt 
die oder der Vorsitzende. Bei Beschlussfassung in 
schriftlicher, Text-, fernmündlicher oder anderer ge-
setzlich zulässiger Form ist der Aufsichtsrat beschluss-
fähig, wenn alle Mitglieder zur Abstimmung aufgefor-
dert worden sind und mindestens die Hälfte der Mit-
glieder an der Abstimmung teilnimmt. Der Beschluss 
wird mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Ja-Stim-
men gefasst. 
 

3. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Auf-
sichtsrates ist eine Niederschrift zu fertigen, die von 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin 
oder einem Stellvertreter und einem weiteren Auf-
sichtsratsmitglied zu unterzeichnen ist. 

 
§ 9 

 
Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt 
durch die oder den Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle 
durch eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Ein-
berufung erfolgt schriftlich oder in Textform unter Mitteilung 
der Tagesordnung. In dringenden Fällen kann sie auch 
mündlich, fernmündlich oder in anderer gesetzlich zulässi-
ger Form erfolgen. 
 

§ 10 
 
Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, durch Geschäftsordnung 
oder durch Beschluss festzulegen, dass bestimmte Ge-
schäfte nur mit seiner Zustimmung vom Vorstand vorgenom-
men werden dürfen. Insbesondere ist die Zustimmung des 
Aufsichtsrates erforderlich: 
 
1. zur Veräußerung und dinglichen Belastung sowie 

zum Erwerb von Grundeigentum; 
 

2. zur Erteilung von Prokura; 
 

3. zur Festsetzung der Nachschüsse. 
 
 

C. Die Hauptversammlung 
 

§ 11 
 
1. Die Hauptversammlung ist die oberste Vertretung des 

Vereins. Sie besteht aus mindestens 40 und höchstens 
48 Mitgliedervertretenden, die sich auf die einzelnen 
Regionen des Geschäftsgebietes den Mitgliederver-
hältnissen entsprechend verteilen sollen. Jede und je-
der Mitgliedervertretende hat eine Stimme. 
 

2. Mitgliedervertretend kann nur ein volljähriges, im Be-
sitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindliches Mitglied 
des Vereins werden. 
 

3. Die Mitgliedervertretenden werden von der Hauptver-
sammlung auf höchstens 4 Jahre gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Alljährlich scheidet ein Viertel der Mitglie-
dervertretenden mit dem Schluss der ordentlichen 
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Satzung 

Hauptversammlung aus dem Amt aus. Für innerhalb 
der Amtszeit ausscheidende Mitgliedervertretende er-
folgt in der nächsten Hauptversammlung eine Zuwahl 
für den Rest der Amtszeit. Für jede Wahl unterbreitet 
ein aus Mitgliedern des Vorstandes, des Aufsichtsra-
tes und der Mitgliedervertretendenversammlung be-
stehender Wahlausschuss einen Vorschlag. 
 

4. Das Amt einer oder eines Mitgliedervertretenden ist 
ein Ehrenamt und erlischt vor Ablauf der ordentlichen 
Amtszeit 

 durch Wegfall der Mitgliedschaft, 

 durch Eröffnung des Konkursverfahrens über ihr  
oder sein Vermögen, 

 durch Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, 

 durch Abwahl seitens der Hauptversammlung. 
 

§ 12 
 
1. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn min-

destens die Hälfte der Mitgliedervertretenden anwe-
send ist. 
 

2. Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit 
gefasst, soweit sich aus dem Gesetz oder dieser Sat-
zung nichts anderes ergibt. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. Zur Änderung der Satzung so-
wie zur Verschmelzung oder Auflösung des Vereins ist 
eine Mehrheit von drei Viertel der in der Hauptver-
sammlung abgegebenen Stimmen erforderlich. Wah-
len erfolgen mit Stimmzetteln, wenn nicht sämtliche 
anwesenden Mitgliedervertretenden einem anderen 
Abstimmungsverfahren zustimmen. Erhält bei einer 
Wahl niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen, so kommen die beiden Personen, 
die die meisten Stimmen erhalten haben, in die engere 
Wahl. Bei der engeren Wahl entscheidet einfache 
Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 

 
§ 13 

 
1. Den Zeitpunkt und den Ort der Hauptversammlung be-

stimmt nach Anhören des Aufsichtsrates der Vorstand. 
 

2. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptver-
sammlung hat durch den Aufsichtsrat zu erfolgen, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert. 
 

3. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand unter 
Mitteilung der Tagesordnung spätestens einen Monat 
vor der Versammlung durch Bekanntmachung in dem 
in § 2 genannten Blatt und durch schriftliche Benach-
richtigung der Mitgliedervertretenden einberufen. 

 
§ 14 

 
Die Hauptversammlungen werden durch die Vorsitzende    
oder den Vorsitzenden des Aufsichtsrates und bei ihrer oder 
seiner Verhinderung oder persönlichen Beteiligung durch 
eine oder einen der stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. 
Sind die oder der Vorsitzende und die stellvertretenden Vor-
sitzenden verhindert oder persönlich beteiligt, so übernimmt 

von den anderen Aufsichtsratsmitgliedern das dem Lebens-
alter nach älteste die Leitung. 
 

§ 15 
 
Die Hauptversammlung beschließt in den in Gesetz und Sat-
zung bestimmten Fällen insbesondere über: 
 
a) die Wahl der Mitgliedervertretenden, 
b) die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, soweit diese nicht 

gemäß § 7 Nr. 1 von der Belegschaft zu wählen sind, 
c) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, 
d) die Änderungen der Satzung, 
e) die Auflösung des Vereins. 

 
Anträge der Mitgliedervertretenden für die Hauptversamm-
lung müssen spätestens zwei Wochen vor der Versammlung 
schriftlich beim Vorstand eingereicht sein. 
 

§ 16 
 
Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern der 
obersten Vertretung einräumt, stehen einem Fünftel der Mit-
gliedervertretenden zu. 
 

§ 17 
 
Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge an die ordentliche 
Hauptversammlung zu stellen. Diese müssen schriftlich bis 
zum 31. 01. beim Vorstand eingehen. Alle Mitglieder des 
Vereins haben das Recht, der Hauptversammlung als Zuhö-
rende beizuwohnen. 
 
 

Rechnungs- und Buchführungswesen 
 

§ 18 
 
Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten 
acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates, über die Verwendung 
des Bilanzgewinns und in den im Gesetz vorgesehenen Fäl-
len über die Feststellung des Jahresabschlusses. 
 
 

Rücklagen 
 

§ 19 
 
1. Zur Deckung eines außerordentlichen Verlustes aus 

dem Geschäftsbetrieb ist eine Verlustrücklage zu bil-
den. Ihre Mindesthöhe soll 20% der Beitragseinnahme 
für eigene Rechnung betragen. 
 

2. Der Verlustrücklage sind jährlich mindestens 25% des 
Jahresüberschusses zuzuführen. 
 

3. Ist die Mindesthöhe nach Ziffer 1 erreicht bzw. wieder 
erreicht, so sind der Verlustrücklage jährlich mindes-
tens 20% des Jahresüberschusses zuzuführen. 

 
4. Neben der gesetzlichen Verlustrücklage kann eine 

freie Rücklage gebildet werden. Über Zuführungen be-
schließt die Hauptversammlung. 
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Satzung 

Deckung der Ausgaben und Verwendung der Über-
schüsse 

 
§ 20 

 
1. Die Mittel zur Deckung der Ausgaben bestehen in: 

a) den Beiträgen, 
b) dem Ertrag von Kapitalanlagen, 
c) der Verlustrücklage, die in einem Jahr nur bis 
 zur Hälfte ihres Bestandes verbraucht werden 
 darf; ihr Bestand darf die Höhe des gesetzlich 
 vorgeschriebenen Garantiefonds nicht unter
 schreiten, 
d) den freien Rücklagen. 

 
2. Reichen in einem Jahr die aufsichtsrechtlichen Eigen-

mittel nicht aus, die Solvabilitätskapitalanforderung     
oder Mindestkapitalanforderung zu bedecken, so wird 
der Fehlbetrag durch Nachschüsse gedeckt. Nach-
schüsse werden auch zur Abwendung einer handels-
rechtlichen Überschuldung erhoben. Zur Entrichtung 
der Nachschüsse sind sämtliche Mitglieder im Verhält-
nis und bis zur Höhe eines Jahresbeitrags verpflichtet, 
der auf das letzte Geschäftsjahr entfällt. Der Vorstand 
setzt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Höhe des 
Nachschusses fest. Die Zahlung ist innerhalb eines 
Monats ab Erhalt der in Schrift- oder Textform ausge-
sprochenen Zahlungsaufforderung fällig. Für den Fall 
der nicht rechtzeitigen Nachschusszahlung gilt § 38 
des Versicherungsvertragsgesetzes. Hierauf ist das 
Mitglied in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. 

 
§ 21 

 
1. Die Hauptversammlung entscheidet über Beitragser-

höhungen insoweit, als die Erhöhungen mit Wirkung 
für bestehende Versicherungsverhältnisse erfolgen 
sollen. 
 

2. Dies gilt nicht für Beitragserhöhungen, zu denen der 
Verein bereits aufgrund der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen berechtigt ist. 

 
§ 22 

 
1. Der nach Vornahme von Abschreibungen und Wertbe-

richtigungen sowie nach Bildung von Rücklagen und 
Rückstellungen verbleibende Überschuss ist in voller 
Höhe der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu-
zuweisen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
ist ausschließlich zur Gewährung von Beitragsrücker-
stattungen bestimmt. 
 

2. Die Beitragsrückerstattungen können für alle oder ein-
zelne versicherte Wagnisse erfolgen. Alle Mitglieder, 
deren Versicherungsverhältnis im letzten Geschäfts-
jahr nicht schadenfrei verlaufen ist, können von der 
Beitragsrückerstattung ausgeschlossen werden, oder 
ihr Anteil kann auf den Betrag beschränkt werden, um 
den die Beitragsrückerstattung die Entschädigungs-
leistung des Vereins übersteigt. Im Laufe des Ge-
schäftsjahres beigetretene oder ausgeschiedene Mit-
glieder sind von jeglicher Beitragsrückerstattung aus-

geschlossen. In der Kraftfahrtversicherung können ab-
weichend von Satz 3 auch im Laufe des Geschäftsjah-
res beigetretene oder ausgeschiedene Mitglieder bei 
der Beitragsrückerstattung berücksichtigt werden. 

 
 

Vermögensanlage 
 

§ 23 
 
Die Anlage des Vermögens erfolgt nach den gesetzlichen 
Vorschriften und den von der Aufsichtsbehörde aufgestell-
ten Grundsätzen. 
 
 
Änderung der Satzung und der Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen 
 

§ 24 
 
1. Änderungen der Satzung werden von der Hauptver-

sammlung beschlossen und bedürfen der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. Zur Vornahme von Sat-
zungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, ist 
der Aufsichtsrat ermächtigt. 
 

2. Änderungen und Einführungen der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen beschließt der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates. 

 
 

Auflösung des Vereins 
 

§ 25 
 
Der Beschluss über die Verschmelzung oder Auflösung des 
Vereins bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die 
bestehenden Versicherungsverhältnisse enden einen Monat 
nach der Veröffentlichung des genehmigten Auflösungsbe-
schlusses. Nach der Auflösung findet die Liquidation statt, 
die durch den Vorstand durchgeführt wird; es können auch 
besondere Liquidatorinnen oder Liquidatoren bestellt wer-
den. Nach Beendigung der Liquidation ist der Hauptver-
sammlung eine Schlussrechnung zur Prüfung und Geneh-
migung vorzulegen. Über die Verteilung des nach Erfüllung 
der Verbindlichkeiten verbleibenden Vermögens beschließt 
die Hauptversammlung. 


